
 

 

 
Bürgermeisteramt 

Datum: 27.10.2016 
 

Beschlussvorlage Nr.: BV/269/2016 / öffentlich 

 

Bestimmung der Ortsvorsteherinnen bzw. Ortsvorsteher 
 
Beratungsfolge: 

Gremium frühestens am 

Stadtrat 09.11.2016 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Für die einzelnen Ortschaften der Stadt Friesoythe werden für die Dauer der Ratsperiode 2016 bis 
2021 folgende Ortsvorsteherin bzw. folgender Ortsvorsteher bestimmt: ….  
 
 
Sach- und Rechtsdarstellung: 
 
Hinsichtlich der Ortschaften ist in § 4 der Hauptsatzung der Stadt Friesoythe folgendes festgelegt: 

 
 Bildung von Ortschaften  
(1) Es werden sechs Ortschaften mit Ortsvorsteherinnen oder Ortsvorstehern gebildet, und 
zwar die Ortschaften:  
 
- Friesoythe,  

- Altenoythe,  

- Markhausen,  

- Gehlenberg,  

- Neuvrees,  

- Neuscharrel.  
…. 

 
Gem. § 96 Abs.1 NKomVG bestimmt der Rat die Ortsvorsteher für die Dauer der Wahlperiode auf-
grund des Vorschlages der Fraktion, deren Mitglieder der Partei oder Wählergruppe angehören, 
die in der jeweiligen Ortschaft bei der Kommunalwahl die meisten Stimmen erhalten hat. Es han-
delt sich also um einen (Sach)Beschluss nach § 66 NKomVG und nicht um eine Wahl.  
 
Der oder die Ortsvorsteher/in müssen nicht dem Rat der Stadt Friesoythe angehören.  
 
Am 11. September 2016 haben die Bürgerinnen und Bürger in den einzelnen Ortschaften der Stadt 
Friesoythe wie folgt votiert: 
 

Stimmen für  CDU SPD FDP Die Linke 

Altenoythe 3.074 3.579 206 168 

Friesoythe 6.445 4.610 520 297 

Gehlenberg 959 1.293 28 22 

Markhausen 2.080 831 134 74 

Neuscharrel 1.026 293 15 12 

Neuvrees 800 603 5 15 
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Würde es zu einer Gruppenbildung mit den beiden Grundmandateren kommen, hätte dies keinen 
Einfluss auf das Vorschlagsrecht.  
 
Demnach ist die CDU vorschlagsberechtigt für die Ortsvorsteher/innen in Friesoythe, Markhausen, 
Neuscharrel und Neuvrees.  
 
Die SPD hat das Vorschlagsrecht für die Ortsvorsteher/innen der  Ortschaften Altenoythe und 
Gehlenberg. 
 
Der nds. Landtag wird aller Voraussicht nach im Rahmen der Novellierung des Kommunalver-
fassungsgesetzes zum 1. November 2016 die Möglichkeit eröffnen, dass auch stellvertretende 
Ortsvorsteher/innen bestimmt werden. Sollte dies gewollt sein, müsste entsprechend entschieden 
werden.  
 
 
 
 
  
 
 
Bürgermeister 
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